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Leitsätze Alleine die Symptomatik einer „unklaren
Synkope“ oder einer vergleichbaren
Erscheinung reicht für die Annahme einer
inneren Ursache als Konkurrenzursache
jedenfalls dann nicht aus, wenn nach
Ausschöpfung der zur Verfügung
stehenden Ermittlungsmöglichkeiten
nicht aufgeklärt werden kann, ob diese
durch funktionelle Ursachen oder durch
organische Ursachen ausgelöst worden ist
und wenn erhebliche äußere Umstände
der betrieblichen Tätigkeit nachgewiesen
sind, die zu einer funktionell ausgelösten
Synkope geführt haben können. In
diesem Fall bleibt es bei der Vermutung,
dass die versicherte Tätigkeit zu dem
Unfallereignis geführt hat
(Unfallkausalität).
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3. Instanz

Datum -

Â 

I. Auf die Berufung des KlÃ¤gers wird das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
14. April 2021 aufgehoben und die Beklagte wird verurteilt, unter AbÃ¤nderung des
Bescheides vom 08.11.2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
25.09.2019 das Ereignis vom 17.07.2018 als Arbeitsunfall anzuerkennen.

II. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger die auÃ�ergerichtlichen Kosten zu erstatten.

III. Die Revision wird zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Der KlÃ¤ger begehrt von der Beklagten die Anerkennung eines Ereignisses vom
17.07.2018 als Arbeitsunfall im Sinne von Â§ 8 Abs. 1 Siebtes Buch
Sozialgesetzbuch â�� Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII).

Der 1960 geborene, bei der Firma K in A beschÃ¤ftigte KlÃ¤ger stÃ¼rzte am
17.07.2018 im Rahmen eines dienstlich bedingten TÃ¼rkeiaufenthalts bei einer
betrieblichen MesstÃ¤tigkeit ohne Fremdeinwirkung und zog sich dabei eine
SchÃ¤delfraktur mit Subarachnoidalblutung und Epiduralblutung zu.

Im Zusammenhang mit der Krankenhausbehandlung vor Ort ergibt sich (jeweils
Ã¼bersetzt aus dem TÃ¼rkischen) aus dem Bericht Ã¼ber die allgemeine
gerichtsmedizinische Untersuchung, aus dem Epikrisen-Formblatt vom 17.07.2018
sowie einem weiteren Epikrisenbericht vom 23.07.2018, dass der KlÃ¤ger am
Arbeitsplatz in Ohnmacht gefallen sei. Im Konsultationsformblatt vom 21.07.2018
ist angegeben: â��eine bekannte Herzkrankheit liegt nicht vor. Infolge
HÃ¤ngenbleibens, eines Sturzes, einer Bewusstlosigkeit und eines Kopftraumas
seien bei dem Patienten subdurale und subarachnoidale Blutungen eingetreten.
Wegen Bluthochdruck habe er vorher Valsartan 320 mg verwendet. Vor vier Tagen
habe der Patient beim Gehen GleichgewichtsstÃ¶rungen gehabt. Er beschreibt
damit verbundene Schmerzen, Atemnot und Herzklopfen. Der Patient sei
hingefallen und mit dem Kopf aufgeschlagenâ��. In einem weiteren
Konsultationsformblatt vom 21.07.2018 ist bei dem Punkt
â��Konsultationsbeschwerdenâ�� angegeben â��Vor 4 Tagen sei er durch
Verbrennen [?] des FuÃ�es [sic!] zu Boden gefallen. Etwa 30 Minuten sei er
bewusstlos gewesen. Bei den durchgefÃ¼hrten Bewertungen sei eine
Gehirnblutung festgestellt worden und er sei einer Ã�berwachung unterzogen
wordenâ��.

Bei der Erstvorstellung in Deutschland am 13.08.2018 konnten seitens des KlÃ¤gers
laut D-Arzt-Bericht keine Angaben zum Unfallhergang gemacht werden, im
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Fragebogen der Beklagten hat der KlÃ¤ger die Schilderung des Unfallereignisses
offengelassen. Laut Bericht vom 26.09.2018 wurde vom KlÃ¤ger gegenÃ¼ber dem
Arzt angegeben, dass er bewusstlos geworden und es im Rahmen der
Bewusstlosigkeit zu einem Sturz gekommen sei. Warum er bewusstlos geworden
sei, sei unklar. In der Unfallanzeige des Arbeitgebers vom 06.09.2018 wird
gemÃ¤Ã� den Angaben des KlÃ¤gers beschrieben, dass dem KlÃ¤ger schwindlig
geworden sei, nachdem er seinen Laptop angeschlossen habe und er ohne
Fremdeinwirkung von Betriebsmitteln auf den Boden gestÃ¼rzt sei. In der
Ã¤rztlichen Unfallmeldung vom 20.08.2018 ist angegeben, dass der KlÃ¤ger in der
Arbeit kollabiert sei und sich dabei den Kopf gestoÃ�en habe.

In einem Telefonat mit der Beklagten am 07.11.2018 hat die Firma K mitgeteilt,
dass die QualitÃ¤tskontrolle oder die Messungen auf ebenem Boden stattgefunden
haben, meist zwischen den Robotern. Die HallenbÃ¶den bestehen aus Beton mit
Estrich und seien eben. Einen Hinweis darauf, dass der KlÃ¤ger gestolpert oder
irgendwo hÃ¤ngen geblieben sei, gebe es nicht. Vom KlÃ¤ger sei nur bekannt, dass
er umgekippt sei, eventuell habe er bei der Hitze zu wenig getrunken, aber das sei
nur eine Vermutung.

Mit Bescheid vom 08.11.2018 wurde seitens der Beklagten das Vorliegen eines
Arbeitsunfalls verneint. Zur BegrÃ¼ndung wird ausgefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger ohne
Fremdeinwirkung und ohne Einwirkung von betriebsbedingten Gegebenheiten
gestÃ¼rzt sei. Er habe angegeben, nach einem Ohnmachtsanfall gestÃ¼rzt zu sein.
UnfÃ¤lle aus innerer Ursache seien grundsÃ¤tzlich unversichert, weil die
wesentliche Ursache im persÃ¶nlichen Bereich des Versicherten
(Gesundheitszustand) liege und nicht innerhalb des versicherten Risikos. Aus den
Akten gehe hervor, dass ein Ohnmachtsanfall zu dem Sturz gefÃ¼hrt habe. Dieser
stelle kein plÃ¶tzliches, Ã¤uÃ�eres Ereignis dar. Vom Arzt sei eine internistische
AbklÃ¤rung der Ursache des Ohnmachtsanfalls zulasten der Krankenkasse
empfohlen worden. Besondere betriebliche Gefahrenmomente, z.B. durch die
Beschaffenheit der Unfallstelle, hÃ¤tten nicht vorgelegen. Ein Arbeitsunfall kÃ¶nne
deshalb nicht anerkannt werden.

In einem Telefonat mit der Beklagten am 07.12.2018 teilte der KlÃ¤ger mit, dass er
sich zwar nicht an den Unfall erinnern kÃ¶nne, aber vor dem Unfall gesund gewesen
sei und sich den Zusammenbruch nur so erklÃ¤ren kÃ¶nne, dass er wegen der Hitze
einen SchwÃ¤cheanfall erlitten habe.

Gegen den Bescheid legte der KlÃ¤ger Widerspruch ein. Zur BegrÃ¼ndung gab er
an, dass er sich anlÃ¤sslich seiner Dienstreise in die TÃ¼rkei habe untersuchen
lassen und gesund gewesen sei. Am Unfalltag habe die AuÃ�entemperatur
durchschnittlich 31Â° betragen. Die Hallen seien nicht klimatisiert gewesen und
aufgrund von SchweiÃ�prozeduren weiche die AuÃ�entemperatur ab. WÃ¤hrend der
DurchfÃ¼hrung des Messvorgangs habe er bemerkt, dass sein gesundheitlicher
Zustand nicht in Ordnung gewesen sei. Er habe versucht, sich zu beherrschen, doch
nachdem ihm zum zweiten Mal innerhalb sehr kurzer Zeit nochmal schwindlig
geworden sei, sei er seitwÃ¤rts auf den Boden gefallen und habe sich nach dem
Erwachen an nichts mehr erinnern kÃ¶nnen. Der Sturz sei auf die extremen
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Hitzebedingungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Im Zuge weiterer Ermittlungen der Beklagten gab der Arbeitgeber des KlÃ¤gers u.
a. an, dass sich dieser seit 13.06.2018 bis zum Unfallzeitpunkt in der TÃ¼rkei
aufgehalten und sich im Rahmen seiner MesstÃ¤tigkeit zu 60 % in den
ProduktionsstÃ¤tten und zu 40 % im BÃ¼ro aufgehalten habe. In den nicht
klimatisierten Produktionshallen herrsche regelmÃ¤Ã�ig eine hÃ¶here Temperatur
(bis 41Â°) als im klimatisierten BÃ¼ro (20Â°). Der KlÃ¤ger habe zum Unfallzeitpunkt
stÃ¤ndig seinen Arbeitsplatz zwischen klimatisiertem BÃ¼ro und nicht klimatisierter
Produktionshalle gewechselt. WÃ¤hrend des gesamten Zeitraums seien die
AuÃ�entemperaturen laut Internet-Wetterkarte bei mindestens 30Â° (Unfalltag
31Â°) gelegen. FÃ¼r den Unfalltag habe die geplante Arbeitszeit von 07:30 Uhr bis
17:15 Uhr gedauert.

Die Beklagte holte einen Leistungsauszug der Krankenkasse des KlÃ¤gers, AOK-
Bayern, ein. Demnach wird der KlÃ¤ger mindestens seit 2012 wegen essenzieller
Hypertonie behandelt.

Der beratende Arzt der Beklagten, L, kam am 22.07.2019 zu der EinschÃ¤tzung,
dass durch den Temperaturunterschied von 20Â° bei empfindlichen Personen auch
Kreislaufbeschwerden entstehen kÃ¶nnten mit den bekannten Symptomen, dass
man sich manchmal wie benebelt fÃ¼hle oder auch leichte SchwindelgefÃ¼hle
auftreten kÃ¶nnten. FÃ¼r die ErklÃ¤rung einer plÃ¶tzlichen Synkope (plÃ¶tzlicher
Bewusstseinsverlust mit Sturz) sei das allerdings in der Regel nicht ausreichend. Es
gebe das Krankheitsbild der unklaren Synkope, was frÃ¼her im Wiederholungsfalle
auch eine stationÃ¤re BehandlungsbedÃ¼rftigkeit zur SynkopenabklÃ¤rung
begrÃ¼ndet habe. Hier sei ein Vollbeweis fÃ¼r eine konkurrierende
Krankheitsursache, nÃ¤mlich einen atrioventrikulÃ¤ren Block (AV-Block) 3. Grades,
erbracht. Es spreche mehr dafÃ¼r als dagegen, dass eine solche Situation zum
Unfallzeitpunkt vorgelegen habe. Deshalb sei eine innere Ursache bewiesen.

Mit Widerspruchsbescheid vom 25.09.2019 wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck. Es hÃ¤tten keine betrieblichen Einwirkungen vorgelegen, die den Unfall
wesentlich mitverursacht haben kÃ¶nnten. Der KlÃ¤ger sei aufgrund von Schwindel
gestÃ¼rzt. Hierbei handle es sich um einen kÃ¶rpereigenen regelwidrigen Zustand,
der als innere Ursache anzusehen sei.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht (SG) Augsburg erhoben. Dem
Gutachten des L kÃ¶nne nicht gefolgt werden. Dieser habe sich mit den
UmstÃ¤nden nicht ausreichend beschÃ¤ftigt. Die Behauptung, beim KlÃ¤ger habe
eine VorschÃ¤digung des Herzens bestanden, die den Ohnmachtsanfall ausgelÃ¶st
habe, sei nicht gerechtfertigt. Auch im Falle einer Vorerkrankung mÃ¼sse bewertet
werden, inwieweit die am Arbeitsplatz vorliegenden Temperaturen den
Ohnmachtsanfall ausgelÃ¶st haben, d. h. ob die UmwelteinflÃ¼sse zumindest eine
wesentliche Mitursache darstellen.

Aus den vom SG eingeholten Ã¤rztlichen Befundberichten ergibt sich u.a.
Folgendes: In einer Untersuchung im Neurozentrum am K am 05.09.2018 ist im
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Rahmen der Anamnese angegeben worden, dass der KlÃ¤ger bei seiner TÃ¤tigkeit
das Bewusstsein verloren habe und gestÃ¼rzt sei. Bei einer Untersuchung im
Klinikum A, neurochirurgische Klinik wurde am 15.10.2018 u. a. ein â��Zustand
nach (z.N.) traumatischer SAB und SchÃ¤delfraktur links nach Sturz aus
ungeklÃ¤rter Ursacheâ�� diagnostiziert. In der Anamnese ist u.a. ausgefÃ¼hrt, der
KlÃ¤ger meine â��sich erinnern zu kÃ¶nnen, dass er an einem Drehstuhl
hÃ¤ngengeblieben und dann gestÃ¼rzt seiâ��.

Unter dem 24.02.2020 ist seitens des KlÃ¤gers u. a. mitgeteilt worden, dass die
Temperaturschwankungen belastend gewesen seien. Bisher habe der KlÃ¤ger keine
entsprechenden OhnmachtsanfÃ¤lle erlitten. Richtig sei, dass bei ihm im Juli 2018
ein AV-Block 1. Grades vorgelegen habe, allerdings hÃ¤tte diese Vorerkrankung
ohne die Umwelteinwirkungen nicht zur Ohnmacht gefÃ¼hrt. Symptome seien vor
dem Unfallereignis nicht eingetreten. Die Diagnose eines AV-Block 3. Grades sei
erst neun Monate spÃ¤ter gestellt worden. Beigelegt war die Ã�bersetzung einer
Bescheinigung des A1-Krankenhauses A1 vom 24.01.2020 wonach dort entschieden
worden sei, â��dass der AV Block ersten Grades nicht die Ursache des Sturzes sei,
es sei ungewÃ¶hnlich, dass Patienten mit AV-Block ersten Grades in Ohnmacht
fallenâ��.

Auf Antrag des KlÃ¤gers ist ein Gutachten nach Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG)
eingeholt worden bei dem Internisten und Kardiologen O, der unter dem 16.07.2020
zu der EinschÃ¤tzung gelangte, dass die Ursache der Synkope mit Verletzungsfolge
letztlich offenbleiben mÃ¼sse. Bei bekannter Bradykardie bestehe kein
Zusammenhang mit der spÃ¤teren Diagnose eines kompletten AV-Blockes 3.
Grades. Ein Zusammenhang zwischen der initialen Synkope mit Verletzungsfolge
und dem spÃ¤ter diagnostizierten AV-Block 3. Grades bestehe mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht.

In ihrer Stellungnahme vom 04.12.2020 hat die Beklagte ausgefÃ¼hrt, dass O die
Diagnose einer Synkope bestÃ¤tigt habe und zu dem Schluss komme, dass deren
Ursache offenbleiben mÃ¼sse. Es bestehe eine objektive Beweislosigkeit
hinsichtlich des auslÃ¶senden Faktors der Ohnmacht, der im Vollbeweis
nachzuweisen sei. Den Nachteil der UnaufklÃ¤rbarkeit anspruchsbegrÃ¼ndender
Tatsachen habe der KlÃ¤ger zu tragen. Die bloÃ�e MÃ¶glichkeit einer betrieblichen
Verursachung infolge Hitzeeinwirkung genÃ¼ge nicht. BeigefÃ¼gt war dem
Schreiben die beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme des L vom 23.11.2020: Demnach
kÃ¶nne man auch bei einer AV-Blockierung 3. Grades synkopal umfallen und wann
hier die â��Transformationâ�� vom AV-Block 1. Grades zum AV-Block 3. Grades
stattgefunden habe, lasse sich nicht nachvollziehen. Entscheidend sei, dass O die
Ursache fÃ¼r die Synkope als unklar ansehe. Er selbst ordne den
Temperaturschwankungen fÃ¼r die Entstehung der Synkope keine wesentliche
Bedeutung zu, weil der Temperaturunterschied nicht sehr gravierend gewesen sei
und weil dies mÃ¶glicherweise zu einem BenommenheitsgefÃ¼hl oder Ã¤hnlichem
gefÃ¼hrt hÃ¤tte, nicht aber zu einer plÃ¶tzlichen und abrupten Synkope.

In seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme ist O unter dem 04.02.2021 bei der
EinschÃ¤tzung geblieben, dass es im Rahmen der beruflichen TÃ¤tigkeit unter

                             5 / 23

https://dejure.org/gesetze/SGG/109.html


 

extremen Hitzebedingungen zu einem Sturz mit gravierender Verletzung
gekommen sei. FÃ¼r die Synkope gebe es keine eindeutige ErklÃ¤rung, es sei
jedoch aus internistisch-kardiologischer Sicht nicht von einer prÃ¤disponierenden
Vorerkrankung auszugehen. Im Hinblick auf die Temperaturschwankungen als
Ursache der Synkope kÃ¶nne er nichts sagen, weil Synkopen erfahrungsgemÃ¤Ã�
bei groÃ�er Hitze und dadurch Exsikkose hÃ¤ufiger auftreten, aber dies fÃ¼r das
vorgenannte Ereignis nicht belegt werden kÃ¶nne.

Mit Urteil vom 14.04.2021 hat das SG Augsburg die Klage abgewiesen. Im
Wesentlichen wird ausgefÃ¼hrt, dass die Beklagte zu Recht einen Arbeitsunfall
abgelehnt habe, da der Ohnmachtsanfall vom 17.07.2018 weder durch betriebliche
UmstÃ¤nde verursacht worden sei, noch betriebliche UmstÃ¤nde zu Art und
Schwere der Verletzung beigetragen hÃ¤tten. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne nicht beweisen,
dass ein Kausalzusammenhang zwischen der versicherten TÃ¤tigkeit und dem
Unfall gegeben sei. Betriebliche Einwirkungen hÃ¤tten den Unfall nach dem
Gutachten des O nicht wesentlich mit verursacht. Es bleibe letztlich unaufgeklÃ¤rt,
ob der KlÃ¤ger durch eine innere Ursache ohnmÃ¤chtig geworden und deshalb
gestÃ¼rzt sei. Da jedoch eine betriebliche Ursache vom Gutachter ausgeschlossen
worden sei, kÃ¶nne ein Arbeitsunfall nicht anerkannt werden. Es sei auch nicht
erweisbar, dass die kÃ¶rpereigenen Ursachen auch durch betriebliche UmstÃ¤nde
beeinflusst worden seien. Insbesondere hÃ¤tten keine betrieblichen UmstÃ¤nde
Einfluss auf Art und Schwere des KÃ¶rperschadens genommen.

Gegen das Urteil hat der KlÃ¤ger Berufung zum Bayerischen Landessozialgericht
einlegen lassen. Der Unfall habe sich zweifellos bei der Verrichtung der versicherten
TÃ¤tigkeit ereignet, es habe sich bei dem Sturz um ein von auÃ�en auf den KÃ¶rper
einwirkendes Ereignis gehandelt. Es sei auch von der UnfallkausalitÃ¤t auszugehen.
Im Rahmen der durchgefÃ¼hrten Beweisaufnahme sei das Vorliegen einer
Konkurrenzursache im Sinne einer bereits vor dem Unfallereignis vorliegenden
Grunderkrankung, z.B, im Sinne eines AV-Block 3. Grades, ausgeschlossen worden.
Eine innere Ursache habe demnach nicht festgestellt werden kÃ¶nnen, so dass
nicht davon ausgegangen werden kÃ¶nne, dass ein konkurrierender kÃ¶rpereigener
Umstand latent und abstrakt vorgelegen habe, welcher zum Sturz beigetragen
habe. Die Synkope an sich stelle keine Grunderkrankung bzw. keinen krankhaften
Zustand dar. Der Sturz sei vielmehr durch die am Arbeitsplatz vorherrschenden
UmstÃ¤nde, insbesondere die hohen Temperaturen wie auch die
Temperaturschwankungen und die Tatsache, dass der KlÃ¤ger unmittelbar vor dem
Unfallereignis die MesstÃ¤tigkeit unter einem Tisch durchgefÃ¼hrt habe und
sodann aufgestanden sei, verursacht worden.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 09.07.2021 erwidert, dass nach dem
kardiologischen Gutachten des O eine medizinische Ursache fÃ¼r die aufgetretene
Synkope (Ohnmachtsanfall/Bewusstseinsverlust) nicht im Vollbeweis beweisbar sei,
da es nach medizinischem Erkenntnisstand keine eindeutige ErklÃ¤rung hierfÃ¼r
gebe. Nach dessen AusfÃ¼hrungen in der ergÃ¤nzenden Stellungnahme kÃ¶nnen
Synkopen bei groÃ�er Hitze und dadurch bedingter Exsikkose (Dehydrierung)
hÃ¤ufiger auftreten. Allerdings seien diese Bedingungen hier weder im Vollbeweis
nachgewiesen noch kÃ¶nnen sie das Auftreten der Synkope nach derzeitigem Stand
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der Wissenschaft hinreichend erklÃ¤ren. Der Beratungsfacharzt L messe den
Temperaturschwankungen in seiner Stellungnahme keine wesentliche Bedeutung
fÃ¼r die Entstehung der Synkope bei, weil der Temperaturunterschied nicht sehr
gravierend gewesen sei und so auch im tÃ¤glichen Leben hÃ¤ufiger vorkomme und
dies mÃ¶glichweise zu einem BenommenheitsgefÃ¼hl fÃ¼hre, nicht aber zu einer
plÃ¶tzlichen und abrupten Synkope. Bei gutachterlichem Ausschluss einer
prÃ¤disponierenden organischen Vorerkrankung bliebe mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit eine â��vasovagale Synkopeâ�� im Sinne einer kurzzeitigen
Bewusstlosigkeit infolge eines Ã¼berschieÃ�enden Vagotonus. Beim KlÃ¤ger habe
zum Unfallzeitpunkt laut Gerichtsgutachten mit hoher Wahrscheinlichkeit ein hoher
Vagotonus als Ursache fÃ¼r den im Vollbeweis nachgewiesenen AV-Block und der
Sinusbradykardie vorgelegen. Dieses Risiko habe der KlÃ¤ger in sich getragen und
es hÃ¤tte sich jederzeit auch im privaten Bereich verwirklichen kÃ¶nnen. Ein
zusÃ¤tzlicher Ã¤uÃ�erer Impuls (Hitzeeinwirkung) sei nicht zwingend notwendig. Ein
objektiver Nachweis, dass die betriebliche Hitzeeinwirkung die kÃ¶rpereigenen
Ursachen wesentlich mitbeeinflusst habe, kÃ¶nne nicht erbracht werden.

Mit Schriftsatz vom 12.08.2021 seitens des KlÃ¤gers darauf hingewiesen worden,
dass beim KlÃ¤ger keine relevante Vorerkrankung vorgelegen habe. Die Synkope
sei daher auch nicht Folge eines regelwidrigen Gesundheitszustands. Diese sei
naturgemÃ¤Ã� durch die Ã¤uÃ�eren EinflÃ¼sse aber auch die BewegungsablÃ¤ufe
des KlÃ¤gers beeinflusst worden.

Der Senat hat zunÃ¤chst das bislang nur in TÃ¼rkischer Sprache vorliegende
Unfallprotokoll mit den Angaben des Augenzeugen Z gegenÃ¼ber dem Arbeitgeber
von einem Dolmetscher Ã¼bersetzen lassen: Demnach seien bei der Messung
Fehler aufgetreten, weshalb versucht worden sei, die Arbeiten auf dem Notebook
des KlÃ¤gers auszufÃ¼hren. Der KlÃ¤ger habe 2-3 Minuten lang an dem an der
Vorrichtung angeschlossenen Computer in gebÃ¼ckter Haltung unter dem
Tischlevel gearbeitet. Nach der Arbeit sei er aufgestanden und unkontrolliert auf
den Boden gefallen, wobei zuerst seine Schulter und dann sein Kopf trotz
Kopfschutz auf den Boden aufgeschlagen seien.

Seitens des KlÃ¤gers ist auf Nachfrage mit Schriftsatz vom 08.11.2021 beschrieben
worden, dass die Arbeit mit Belastungen durch hohe Temperaturen (ca. 41Â°) in der
Arbeitshalle mit Temperaturschwankungen beim Wechsel zwischen dem
klimatisierten BÃ¼ro (ca. 20 Â°) und der Arbeitshalle verbunden gewesen sei sowie
mit Zeitdruck und belastender KÃ¶rperhaltung (Erfordernis, sich die Messbohrungen
von unten kommend anzuschauen und die Messungen durchzufÃ¼hren /
mehrmaliges Aufstehen aus der liegenden KÃ¶rperhaltung oder der Hocke /
DurchfÃ¼hrungen der Arbeiten am Laptop mit dem Kopf nach unten blickend).
BeigefÃ¼gt ist dem anwaltlichen Schreiben eine vom KlÃ¤ger erstellte Auflistung
des genauen zeitlichen Ablaufs. Demzufolge war der KlÃ¤ger am Unfalltag ab 7:30
Uhr tÃ¤tig gewesen mit einer Unterbrechung durch eine Mittagspause von 12:00 bis
12:45. Das Unfallereignis habe sich dann gegen 16:15 Uhr ereignet. Der KlÃ¤ger
habe zuletzt unter dem Tisch in der Hocke die Referenzierung des Geogreifers
aufnehmen mÃ¼ssen, wobei die Verweilzeit in der Hocke ca. 5 Minuten betragen
habe. Seitdem er aus der Hocke aufgestanden sei und sich plÃ¶tzlich aufgerichtet
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habe, kÃ¶nne er sich an nichts mehr erinnern.

Der Senat hat Befundberichte der behandelnden Ã�rzte des KlÃ¤gers beigezogen
sowie die Schwerbehindertenakte des KlÃ¤gers, aus der ersichtlich ist, dass der
KlÃ¤ger vor dem Unfall einen Grad der Behinderung (GdB) von 20 hatte, wobei
Bluthochdruck und Schwindelerscheinungen jeweils mit einem Einzel-GdB von 10
bewertet waren.

Die SachverstÃ¤ndige auf internistischem Fachgebiet, L1, ist unter dem 29.07.2022
gutachterlich zu der EinschÃ¤tzung gelangt, dass der KlÃ¤ger zum Zeitpunkt des
Unfalls an einem medikamentÃ¶s behandelten Bluthochdruck sowie unter einer
ausgeprÃ¤gten Reizbildungs-/ReizleitungsstÃ¶rung des Herzens litt, welche
erstmals im Jahr 2015 diagnostiziert worden war. Nachdem im Langzeit-EKG vom
24.07.2018 zudem ein AV-Block 1. Grades festgestellt wurde, sei davon
auszugehen, dass dieser bereits zum Zeitpunkt des Ereignisses vorgelegen habe.
Die Ursachen der Synkope lieÃ�en sich aufgrund der zur VerfÃ¼gung stehenden
medizinischen Befunde nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit klÃ¤ren. Der
Aussage des O, dass aus internistisch-kardiologischer Sicht nicht von einer
prÃ¤disponierenden Erkrankung auszugehen sei, sei nicht zuzustimmen, da diesem
die entsprechenden Befunde, insbesondere der kardiologische Befund von P vom
07.08.2015, nicht vorgelegen hÃ¤tten. In Ã�bereinstimmung mit O und L lasse sich
unter BerÃ¼cksichtigung der Arbeitsbedingungen, der medizinischen Befundlage
und der anamnestischen Angaben des KlÃ¤gers eine Synkope als Folge der
Temperaturschwankungen und der groÃ�en Hitze in der Produktionshalle nicht mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit sichern. Die Befundlage spreche mehr dafÃ¼r als
dagegen, dass die Synkope durch die vorbestehende Herzerkrankung ausgelÃ¶st
worden sei, zumal ein inkompletter trifaszikulÃ¤rer Block allein Symptome wie
Schwindel und Synkopen verursachen kÃ¶nne und Schwindelsymptomatik bereits
seit 2001 wiederkehrend aufgetreten sei, zuletzt im Februar 2016. Festzustellen sei,
dass das Ereignis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht durch die
versicherte TÃ¤tigkeit hervorgerufen worden sei und dass sich die Ursache des
Ereignisses nicht im Vollbeweis sichern lasse aber die Befundlage mehr dafÃ¼r als
dagegen spreche, dass das Ereignis durch die innere Ursache hervorgerufen worden
sei.

Mit Schriftsatz vom 13.10.2022 ist klÃ¤gerseitig zu dem Gutachten Stellung
genommen worden. Aus der bisherigen Beweisaufnahme ergebe sich, dass ein
Unfallereignis durch den Aufprall des KlÃ¤gers auf den Boden vorgelegen habe.
Dieses habe sich bei eindeutiger Handlungstendenz wÃ¤hrend der Arbeitszeit und
einer beruflichen Verrichtung ereignet. Daher sei festzustellen, dass die versicherte
TÃ¤tigkeit im naturwissenschaftlich-philosophischen Sinne ursÃ¤chlich fÃ¼r den
Sturz gewesen sei. Dagegen lasse sich nicht nachweisen, dass sich der Sturz infolge
innerer Ursache ereignet habe, da sich die Ursache der Synkope aufgrund der zur
VerfÃ¼gung stehenden medizinischen Befunde nicht mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit klÃ¤ren lasse. Der KlÃ¤ger sei spezifischen Belastungen
ausgesetzt gewesen. Die Annahme, dass nicht versicherte Ursachen im Sinne von
inneren Ursachen das Schadensereignis ausgelÃ¶st hÃ¤tten und demnach den
objektiven Zusammenhang zwischen dem Unfallereignis und dem Sturz verdrÃ¤ngt
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haben, bzw. fÃ¼r den Sturz prÃ¤gend gewesen seien, habe sich nicht bestÃ¤tigt. Es
sei danach davon auszugehen, dass sich die berufsspezifischen Gefahren
verwirklicht hÃ¤tten.

Die Berufungsbeklagte hat hierzu ausgefÃ¼hrt, dass nicht mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit zu beweisen sei, dass die hohe Temperatur den
SchwÃ¤cheanfall ausgelÃ¶st habe. Vielmehr mÃ¼sse davon ausgegangen werden,
dass die bestehenden Vorerkrankungen den SchwÃ¤cheanfall ausgelÃ¶st haben.

Im Rahmen einer ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 28.02.2023 kommt L1 zu der
EinschÃ¤tzung, dass im Vollbeweis der Sturz und dessen Wirkung, nÃ¤mlich eine
SchÃ¤delfraktur mit Subarachnoidalblutung und Epiduralblutung gesichert seien.
Auch sie sei in ihrem Gutachten aufgrund der dokumentierten Befundberichte von
einer Synkope als Ursache des Sturzes ausgegangen, insbesondere auch deshalb,
weil der KlÃ¤ger dies im Rahmen verschiedener Ã¤rztlicher Untersuchungen
berichtet habe. Einer Synkope kÃ¶nnen als Symptome Schwindel, Schwarzwerden
vor den Augen, Herzklopfen, Schwitzen, BlÃ¤sse, Ã�belkeit, MÃ¼digkeit, Kopfdruck,
SchweiÃ�ausbruch, KÃ¤ltegefÃ¼hl, BlÃ¤sse und Zittern vorausgehen. AuslÃ¶ser
kÃ¶nnten Angst, Schmerz und Stress, die zu einer Verminderung der Sympathikus-
und Zunahme der ParasympathikusaktivitÃ¤t fÃ¼hren, einhergehend mit
Blutdruckabfall und verminderten Herzschlag (Emotionssynkope) und/oder
orthostatische Belastung sein. Der KlÃ¤ger habe zum Zeitpunkt des
Unfallereignisses sicherlich unter Stress aufgrund des Zeitdrucks gestanden und es
habe eine orthostatische Belastung bestanden, da er sich aus der Hocke in
vorgebeugter Stellung unter dem Tisch nach etwa 5 Minuten aufgerichtet habe,
wobei zudem auch eine Kreislaufbelastung infolge der groÃ�en Hitze bestanden
habe. Keines der angefÃ¼hrten Symptome sei jedoch dem Unfallereignis
vorausgegangen, da der KlÃ¤ger berichte, keine Beschwerden gehabt zu haben.
Eine vasovagale Synkope lasse sich damit nicht im Vollbeweis sichern. Eine gewisse
Orthostase bestehe sicherlich beim Aufrichten aus der Hocke nach 5 Minuten,
jedoch nicht in groÃ�er AusprÃ¤gung. Entscheidend sei jedoch, dass dem
Unfallereignis weder Schwindel, noch Schwarzwerden vor den Augen, Herzklopfen
oder Ã�belkeit vorausgegangen seien, wie dies bei einer orthostatischen Synkope
der Fall sei. Eine arrhythmogene Synkope durch HerzrhythmusstÃ¶rungen sei
aufgrund der Befundlage mÃ¶glich, aber nicht im Vollbeweis zu sichern. Ein AV-
Block 1. Grades sei erstmals im Langzeit-EKG vom 24.07.2018 festgestellt worden.
Auch hÃ¤tten zum Zeitpunkt des Ereignisses keine typischen Symptome bzw.
Befunde eines AV-Blocks 3. Grades bestanden. Auch eine Bluthochdruckkrise oder
eine Synkope als Folge einer Nebenwirkung des Blutdruckmedikaments Valsartan
sei nicht zu sichern. Im Hinblick auf eine Hitzesynkope habe der KlÃ¤ger vor dem
Ohnmachtsanfall keinerlei Beschwerden gehabt und auch retrospektiv Ã¼ber keiner
dieser Symptome berichtete. Dem Bericht der Notaufnahme sei zu entnehmen, dass
der KlÃ¤ger geschwitzt habe, eine Dehydrierung werde nicht beschrieben. Eine
Epilepsie als Ursache der Synkope sei im Rahmen der stationÃ¤ren Aufenthalte in
der TÃ¼rkei ausgeschlossen worden. Somit lasse sich feststellen, dass sich die
Ursache der in den Kliniken in der TÃ¼rkei vordiagnostizierten Synkope nicht im
Vollbeweis sichern lasse. Da in den Befundberichten immer von einem
Ohnmachtsanfall als Ursache des Sturzes berichtet werde, sei in dem Gutachten
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keine Ã�berprÃ¼fung hinsichtlich der Diagnose Synkope erfolgt. Der KlÃ¤ger selbst
habe keine Erinnerung an das Unfallereignis seitdem er sich aufgerichtet habe.
Aufgrund der Befundlage sei von einer retrograden und auch antegraden Amnesie
infolge des SchÃ¤delbruchs mit Subarachnoidalblutung und Epiduralblutung
auszugehen. Auch der Kollege Z, der bei dem Unfall anwesend gewesen sei, habe
berichtet, dass der KlÃ¤ger nach der Arbeit aufgestanden und unkontrolliert zu
Boden gefallen sei. Es sei weder anamnestisch noch fremdanamnestisch eruiert
worden, bzw. sei in keinem der Befunde dokumentiert, ob der Ohnmachtsanfall/die
Bewusstlosigkeit vor oder nach dem Sturz aufgetreten sei. Aufgrund dieser
Befundlage sei festzustellen, dass die Diagnose Synkope, welche in den
medizinischen Befunden immer als Ursache des Sturzes angegeben werde, zu
keinem Zeitpunkt im Vollbeweis gesichert worden sei. Die anamnestischen Angaben
des KlÃ¤gers, dass er als Folge einer Ohnmacht gestÃ¼rzt sei, seien nicht
verwertbar, da der KlÃ¤ger keine Erinnerung an das Unfallereignis habe.

Mit Schriftsatz vom 30.05.2023 hat die Beklagte u.a. geÃ¤uÃ�ert, dass die
SachverstÃ¤ndige wohl unter dem Eindruck der rechtlichen Einwendungen zum
Hauptgutachten eine Komplettwende dahingehend vollzogen habe, dass jetzt
sowohl die Ausgangsdiagnose Synkope als auch der Unfallhergang in Frage gestellt
werden und unter der Annahme, dass der KlÃ¤ger keine Erinnerung mehr an das
Unfallgeschehen und den Ohnmachtsanfall habe, eine Alternativbeurteilung
abgegeben habe. Dieser Alternativbeurteilung kÃ¶nne nicht gefolgt werden, da die
Akten- und Beweislage eine andere sei. Der Zeuge habe zeitnah bestÃ¤tigt, dass
der KlÃ¤ger unkontrolliert zu Boden gefallen sei. Bei fehlenden Hinweisen zu einer
Abfangreaktion sprÃ¤chen alle UmstÃ¤nde dafÃ¼r, dass ein plÃ¶tzlicher
Bewusstseinsverlust zu dem Sturz gefÃ¼hrt hat. Auch der KlÃ¤ger habe von Beginn
an Ã¼ber eine kurzzeitige Bewusstlosigkeit berichtet.

Hierauf ist seitens des KlÃ¤gers mit Schriftsatz vom 01.08.2023 erwidert worden,
dass die Gutachterin darauf hingewiesen habe, dass die Diagnose einer Synkope als
Ursache des Sturzes im Vollbeweis nicht gesichert sei. Demnach kÃ¶nne nicht
davon ausgegangen werden, dass eine nichtversicherte Wirkursache bei der
Bewertung der UnfallkausalitÃ¤t zu berÃ¼cksichtigen sei. Eine Vorerkrankung des
Herzens habe gerade nicht nachgewiesen werden kÃ¶nnen. Der KlÃ¤ger sei im
Rahmen seiner beruflichen TÃ¤tigkeit vielfÃ¤ltigen Belastungen ausgesetzt
gewesen, die in Summe zum Sturz gefÃ¼hrt hÃ¤tten. Etwas Anderes wÃ¼rde sich
auch nicht ergeben, wenn der KlÃ¤ger infolge einer Synkope gestÃ¼rzt wÃ¤re.
Entscheidend dabei sei, dass eine innere Ursache fÃ¼r eine Synkope gerade nicht
festgestellt werden kÃ¶nne.

Der BerufungsklÃ¤ger beantragt:
das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 14. April 2021 wird aufgehoben.

Die Beklagte wird verurteilt, unter Aufhebung des Bescheides vom 08.11.2018 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25.09.2019 das Ereignis vom
25.09.2019 als Arbeitsunfall anzuerkennen.

Die Berufungsbeklagte beantragt,

                            10 / 23



 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestands wird auf die Prozessakten beider RechtszÃ¼ge
sowie auf die beigezogenen Akten der Beklagten verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :

Die Berufung ist zulÃ¤ssig, insbesondere wurde sie form- und fristgerecht eingelegt
(Â§Â§ 143, 151 SGG) und bedarf gemÃ¤Ã� Â§ 144 SGG keiner Zulassung. Die
Berufung ist begrÃ¼ndet, da das SG Augsburg die Klage zu Unrecht abgewiesen
hat.

I. Gegenstand des Berufungsverfahrens ist neben der vorinstanzlichen Entscheidung
der Bescheid vom 08.11.2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
25.09.2019 (Â§ 95 SGG), mit dem die Beklagte und BerufungsklÃ¤gerin das Ereignis
vom 17.07.2018 nicht als Arbeitsunfall anerkannt hat und gegen den sich der
KlÃ¤ger mit einer zulÃ¤ssigen Kombination aus Anfechtungs- und
Verpflichtungsklage gemÃ¤Ã� Â§ 54 Abs. 1 Satz 1 Var. 1, Â§ 55 Abs. 1 Nr. 1, Â§ 56
SGG (zum Wahlrecht zwischen Feststellungs- und Verpflichtungsklage bei begehrter
Anerkennung von ArbeitsunfÃ¤llen vgl. stellv. BSG, Urteil vom 15.05.2012 â�� B 2 U
8/11 R â�� BSGE 111, 37 = SozR 4-2700 Â§ 2 Nr. 20, Rn. 13) gewandt hat.

II. Die Berufung ist begrÃ¼ndet, da das SG Augsburg zu Unrecht die Klage gegen
den Bescheid vom 08.11.2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
25.09.2019 abgewiesen hat. Dadurch ist der KlÃ¤ger in seinen Rechten verletzt, da
er einen Anspruch darauf hat, dass das Ereignis vom 17.07.2018 als Arbeitsunfall
anerkannt wird.

GemÃ¤Ã� Â§ 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII sind ArbeitsunfÃ¤lle UnfÃ¤lle von Versicherten
infolge einer den Versicherungsschutz nach Â§Â§ 2, 3 oder 6 SGB VII
begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit (versicherte TÃ¤tigkeit). UnfÃ¤lle sind nach Â§ 8 Abs. 1
Satz 2 SGB VII zeitlich begrenzte, von auÃ�en auf den KÃ¶rper einwirkende
Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod fÃ¼hren. Ein
Arbeitsunfall setzt daher voraus, dass die Verrichtung zur Zeit des Unfalls der
versicherten TÃ¤tigkeit zuzurechnen ist (innerer oder sachlicher Zusammenhang),
sie zu dem zeitlich begrenzten, von auÃ�en auf den KÃ¶rper einwirkenden Ereignis
â�� dem Unfallereignis â�� gefÃ¼hrt hat (UnfallkausalitÃ¤t) und dass das
Unfallereignis einen Gesundheitserstschaden oder den Tod des Versicherten
objektiv und rechtlich wesentlich verursacht hat (haftungsbegrÃ¼ndende
KausalitÃ¤t; stRspr, vgl. stellv. BSG, Urteil vom 27.11.2018 â�� B 2 U 7/17 R -, juris
Rn. 8 m.w.N.). Das Entstehen von lÃ¤nger andauernden Unfallfolgen aufgrund des
Gesundheitserstschadens (haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t) ist keine Bedingung
fÃ¼r die Feststellung eines Arbeitsunfalls (BSG, Urteil vom 17.02.2009 â�� B 2 U
18/07 R -, juris Rn. 99).

Dabei mÃ¼ssen das Vorliegen einer versicherten Verrichtung zur Zeit des Unfalls,
das Unfallereignis selbst sowie der Gesundheitserstschaden im Ã�berzeugungsgrad
des Vollbeweises, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit,
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nachgewiesen sein. FÃ¼r die Nachweise der UrsachenzusammenhÃ¤nge zwischen
Verrichtung und Unfallereignis sowie zwischen Unfallereignis und
Gesundheitserstschaden bzw. Unfallfolgen gilt der BeweismaÃ�stab der
(hinreichenden) Wahrscheinlichkeit; die bloÃ�e MÃ¶glichkeit genÃ¼gt nicht (BSG,
Urteil vom 02.04.2009 â�� B 2 U 29/07 R -, juris Rn. 16; BSG, Urteil vom 17.02.2009
â�� B 2 U 18/07 R -, SozR 4-2700 Â§ 8 Nr. 31 und juris Rn. 12 m.w.N.).

1. Der KlÃ¤ger hat zum Unfallzeitpunkt als BeschÃ¤ftigter des Unternehmens K zu
dem in der gesetzlichen Unfallversicherung gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII
versicherten Personenkreis gezÃ¤hlt.

2. Zum Unfallzeitpunkt ist der KlÃ¤ger einer versicherten Verrichtung
nachgegangen, indem er bei einem dienstlichen Aufenthalt in einem M-Werk in der
TÃ¼rkei, zu dem er von seinem Arbeitgeber entsandt worden war (und bei dem
aufgrund eines Abkommens mit der TÃ¼rkei Unfallversicherungsschutz bestand)
MesstÃ¤tigkeiten ausfÃ¼hrte. Diese MesstÃ¤tigkeiten wurden in einer nicht
klimatisierten Halle durchgefÃ¼hrt, in der eine Temperatur von ca. 41 Â° herrschte
(bei einer AuÃ�entemperatur von ca. 31 Â°). Der KlÃ¤ger musste hÃ¤ufiger
zwischen dieser Halle und den klimatisierten BÃ¼rorÃ¤umen (20 Â°) hin- und
herwechseln. Im Zuge seiner MesstÃ¤tigkeiten befand sich der KlÃ¤ger unmittelbar
vor dem Sturzereignis fÃ¼r eine Dauer zwischen 3 und 5 Minuten in hockender
Position unter einem Tisch, um einen Laptop anzuschlieÃ�en. Zu dem Sturz kam es,
als er sich aus der Hocke aufrichten wollte.

3. Durch den Sturz auf den Boden hat der KlÃ¤ger einen Unfall im Sinne eines
plÃ¶tzlich auf den KÃ¶rper einwirkenden Ereignisses erlitten, das zu einem
Gesundheitserstschaden gefÃ¼hrt hat, indem er mit dem Kopf auf dem
Hallenboden aufschlug und dabei eine SchÃ¤delfraktur erlitt. Denn ein von auÃ�en
auf den KÃ¶rper einwirkendes Ereignis liegt nicht nur bei einem besonders
ungewÃ¶hnlichen Geschehen, sondern auch bei einem alltÃ¤glichen Vorgang wie
dem Stolpern Ã¼ber die eigenen FÃ¼Ã�e oder dem Aufschlagen auf dem Boden
vor, weil hierdurch ein Teil der AuÃ�enwelt auf den KÃ¶rper einwirkt (vgl. BSG,
Urteile vom 29. 11.2011 â�� B 2 U 23/10 R -, Rn. 15, und 17.02.2009 â�� B 2 U
18/07 R -, Rn.10 f., jeweils in juris).

4. Zur Ã�berzeugung des Senats handelt es sich bei dem Unfallereignis auch um
einen Arbeitsunfall, da die KausalitÃ¤t zwischen der Verrichtung und dem Unfall
(UnfallkausalitÃ¤t) mit hinreichender Wahrscheinlichkeit besteht.

Im Rahmen der UnfallkausalitÃ¤t konkurrieren die versicherte Verrichtung zur Zeit
des Unfallereignisses mit einer weiteren naturwissenschaftlichen Ursache, deren
Ausgangspunkt der Versicherte bzw. sein KÃ¶rper ist (innere Ursache). Typische
innere Ursachen sind etwa ein Herzinfarkt nach groÃ�er Kraftanstrengung, ein Sturz
infolge eines epileptischen Anfalls, Kreislaufversagen oder das Versagen eines
Beines wegen MuskelschwÃ¤che. Dabei ist der Kausalzusammenhang zwischen der
versicherten TÃ¤tigkeit und dem Unfallereignis nicht gegeben, wenn die
kÃ¶rpereigene Ursache zwangslÃ¤ufig zu dem eingetretenen Unfallverlauf nach Art
und Schwere gefÃ¼hrt hat. Die innere Ursache muss die allein wesentliche
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Bedingung des Unfalls gewesen sein. Die versicherte Ursache ist eine wesentliche
Mitursache des Unfalls, wenn sie die innere Ursache wesentlich beeinflusst hat, d.h.
zu einem zu ihrem Vorhandensein oder zum AusprÃ¤gungsgrad beigetragen und
dadurch an dem Eintritt des Unfallereignisses wesentlich mitgewirkt hat (vgl. dazu
Bereiter/Hahn, Kommentar zum SGB VII, Stand der Erg-lfg. 4/23, Â§ 8 Rn. 9.6
m.w.N.).

Auch wenn hier die genauen UmstÃ¤nde des Sturzes â�� insbesondere auch das
tatsÃ¤chliche Befinden des KlÃ¤gers unmittelbar vor dem Sturz sowie etwaige
Ã¤uÃ�ere Ursachen fÃ¼r den Sturz (ein etwaiges HÃ¤ngenbleiben oder ein
Gleichgewichtsverlust beim Aufrichten aus der Hocke) â�� wegen der fehlenden
Erinnerung des KlÃ¤gers nicht weiter aufklÃ¤rbar sind, spricht die Vermutung fÃ¼r
die UnfallkausalitÃ¤t, da eine innere Ursache fÃ¼r den Sturz (hier im Sinne einer
Synkope aufgrund KreislauffunktionsstÃ¶rungen bei organischen Erkrankungen oder
aufgrund einer Herz-Kreislauf-Fehlsteuerung) nicht im Vollbeweis nachgewiesen ist.

a) Nach den Feststellungen des Senats war der KlÃ¤ger unmittelbar vor dem Unfall
unstreitig mit betrieblichen MesstÃ¤tigkeiten befasst, die unter anstrengenden und
belastenden Arbeitsbedingungen (Temperaturen von ca. 41 Â° in der Werkhalle,
hÃ¤ufiger Wechsel zwischen der Ã¼berhitzten Werkhalle und dem klimatisierten
BÃ¼ro, wechselnde KÃ¶rperhaltungen, Stress) durchzufÃ¼hren waren, so dass die
UnfallkausalitÃ¤t zu vermuten ist, wenn keine Tatsachen festgestellt sind, die als
Konkurrenzursachen neben der betrieblichen TÃ¤tigkeit wirksam geworden sein
kÃ¶nnten.

Das BSG hat in seiner bisherigen Rechtsprechung in den FÃ¤llen, in denen auÃ�er
dem kausalen AnknÃ¼pfungspunkt der versicherten TÃ¤tigkeit keine anderen
Tatsachen festgestellt sind, die als Konkurrenzursachen wirksam geworden sein
kÃ¶nnten, die UnfallkausalitÃ¤t zwischen der Verrichtung zur Zeit des Unfalls und
dem Unfallereignis vermutet (vgl. z. B. BSG, Urteile vom 30.01.2007 â�� B 2 U
23/05 R -, Rn.15, und 17.02.2009 â�� B 2 U 18/07 R -, Rn.13; jeweils in juris). Zur
BegrÃ¼ndung hat es darauf verwiesen, dass es den Versicherungsschutz in der
gesetzlichen Unfallversicherung und die mit ihm verfolgten Ziele des sozialen
Schutzes und des Betriebsfriedens in vielen FÃ¤llen leerlaufen lassen wÃ¼rde,
wenn dem Versicherten jeweils die objektive Beweislast dafÃ¼r auferlegt wÃ¼rde,
warum es gerade zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Ursachen, die der versicherten
TÃ¤tigkeit zuzurechnen sind, zu dem Unfall gekommen sei. Auch die in Â§ 7 Abs. 2
SGB VII getroffene Regelung, dass verbotswidriges Verhalten den
Versicherungsschutz nicht ausschlieÃ�e, wolle eine Ursachenforschung vermeiden.
Zudem erfordere der Begriff des Unfalls i.S.v. Â§ 8 Abs. 1 S. 2 SGB VII als zeitlich
begrenztes, von auÃ�en auf den KÃ¶rper einwirkendes Ereignis nach einhelliger
Auffassung gerade kein besonderes Geschehen, sondern es genÃ¼gten alltÃ¤gliche
VorgÃ¤nge, und dieser Begriff solle vor allem der Abgrenzung zur inneren Ursache
dienen. Erfordere ein Unfallereignis aber kein besonderes Geschehen, so wÃ¼rde es
die Anforderungen an die Feststellung der UnfallkausalitÃ¤t Ã¼berspannen, wenn
jeweils eine besondere Feststellung der versicherten Ursachen fÃ¼r das
Unfallereignis notwendig wÃ¤re (BSG, Urteil vom 30.01.2007 â�� B 2 U 23/05 R -,
Rn.16, juris). Daher mÃ¼sse, wenn bei AusÃ¼bung einer Verrichtung, die im
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sachlichen Zusammenhang mit der versicherten TÃ¤tigkeit stehe, ein Unfallereignis
eintrete, vom Vorliegen der UnfallkausalitÃ¤t ausgegangen werden, es sei denn, es
sei eine konkurrierende Ursache, eine eingebrachte Gefahr oder der unversicherte
Teil bei einer gemischten TÃ¤tigkeit feststellbar (BSG, Urteil vom 30.01.2007 â�� B
2 U 23/05 R -, juris Rn. 17).

Diese Vermutung greift ein, wenn die genauen UmstÃ¤nde des Unfalls nicht mehr
aufgeklÃ¤rt werden kÃ¶nnen und insbesondere die Verursachung des Unfalls durch
eine innere Ursache nicht erwiesen ist. Dann ist mit dem BSG (vgl. Urteil vom
30.01.2007 â�� B 2 U 23/05 R -, juris Rn. 15) davon auszugehen, dass die
UnfallkausalitÃ¤t zwischen der verrichteten betrieblichen TÃ¤tigkeit und dem Unfall
zu bejahen ist.

Daran vermag zur Ã�berzeugung des Senats auch das Urteil des BSG vom
17.12.2015 â�� B 2 U 8/14 R -, juris Rn. 20 (zum Wegeunfall) nichts zu Ã¤ndern, in
welchem das BSG entschieden hat, dass ohne die Feststellung der konkreten
Kausalkette aus der bloÃ�en Tatsache des â��auf dem Wege seinsâ�� nicht
abgeleitet werden kÃ¶nne, dass sich auch eine Gefahr realisiert habe, die in den
Schutzbereich der Wegeunfallversicherung falle, da ein solcher â��Wegebannâ��
nicht dem Recht der gesetzlichen Unfallversicherung entspreche. In dieser
Entscheidung geht es um die Frage des Schutzbereichs der gesetzlichen
Unfallversicherung. In diesem Zusammenhang hat das BSG auch zur
BeschÃ¤ftigtenversicherung bereits entschieden, dass in der gesetzlichen
Unfallversicherung grundsÃ¤tzlich kein Raum fÃ¼r die Annahme eines sogenannten
â��Betriebsbannsâ�� bestehe, nach dem der Versicherungsschutz im Falle der
Einwirkung besonderer einem Betrieb eigentÃ¼mlicher Gefahren auch auf
TÃ¤tigkeiten erstreckt wird, die sonst dem privaten Lebensbereich zugerechnet
werden (vgl. Urteil des BSG vom 27.03.1990 â�� RU 45/89, juris). In dem dieser
Entscheidung zu Grunde liegenden Fall bestand aber eine tatsÃ¤chliche
Ungewissheit Ã¼ber die zum Unfall fÃ¼hrende TÃ¤tigkeit und deren innerem
Zusammenhang mit der betrieblichen TÃ¤tigkeit, ebenso wie der oben zitierten
Rechtsprechung zum Wegeunfall ein Fall zugrunde liegt, in welchem unklar ist, ob
der Schutzbereich der Wegeunfallversicherung Ã¼berhaupt erÃ¶ffnet ist.
Gleichwohl hat das BSG aber in dem Urteil vom 17.12.2015 ausgefÃ¼hrt, dass dem
die oben zitierten BSG-Entscheidungen vom 30.01.2017 â�� B 2 U 23/05 R und vom
17.02.2009 â�� B 2 U 18/07 R nicht entgegenstÃ¼nden, denen Sachverhalte
zugrunde liegen, bei denen die vom LSG festgestellten Verrichtungen unmittelbar
vor dem Unfall der jeweiligen versicherten TÃ¤tigkeit zuzurechnen waren und die
nichtversicherten Ursachen lediglich mÃ¶gliche Wirkursachen gewesen seien.
Entscheidend sei auch dort gewesen, dass sich durch den Unfall jeweils eine Gefahr
verwirklicht habe, vor der der jeweilige Versicherungstatbestand gerade schÃ¼tzen
wolle, nÃ¤mlich die Gefahr eines Sturzes wÃ¤hrend des der versicherten TÃ¤tigkeit
zuzurechnenden Laufens bzw. eines Verkehrsunfalls wÃ¤hrend des dem
ZurÃ¼cklegen des Weges zuzurechnenden Steuerns, so dass dort die Frage, ob sich
im Hinblick auf die Verrichtung durch das Unfallereignis eine Gefahr verwirklicht
habe, vor der die gesetzliche Unfallversicherung schÃ¼tzen soll, unproblematisch
zu bejahen gewesen sei (vgl. BSG Urteil vom 17.12.2015 â�� B 2 U 8/15 R, juris Rn.
21).
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Vorliegend bestehen keine Zweifel daran, dass der KlÃ¤ger zum Zeitpunkt des
Unfalls einer versicherten TÃ¤tigkeit nachgegangen ist, so dass der Schutzzweck
der BeschÃ¤ftigtenversicherung hier grundsÃ¤tzlich erÃ¶ffnet ist. Auch wenn der
KlÃ¤ger verunglÃ¼ckt am Arbeitsplatz aufgefunden worden wÃ¤re, ohne dass
Ã¼berhaupt nÃ¤here UmstÃ¤nde fÃ¼r den Sturz bekannt wÃ¤ren, wÃ¤re demnach
die UnfallkausalitÃ¤t zu vermuten, so dass nichts Anderes gelten kann, wenn sich
der KlÃ¤ger nicht mehr an das konkrete Unfallgeschehen erinnern kann, die
genauen UmstÃ¤nde des Unfallgeschehens nicht weiter aufgeklÃ¤rt werden
kÃ¶nnen und keine anderen Tatsachen festgestellt sind, die als Konkurrenzursachen
wirksam geworden sind, wobei hier lediglich das Vorliegen einer inneren
(kÃ¶rpereigenen) Ursache in Betracht kommt.

b) Das Vorliegen einer inneren (kÃ¶rpereigenen) Ursache fÃ¼r den Sturz ist nicht
im Vollbeweis nachgewiesen, worauf es vorliegend auch ankommt, da die
Unfallfolgen nicht schon nach Art und Schwere durch betriebliche UmstÃ¤nde
gravierender ausgefallen sind, als wenn sich ein vergleichbarer Unfall auÃ�erhalb
der betrieblichen TÃ¤tigkeit ereignet hÃ¤tte.

(1) Bei UnfÃ¤llen aus sog. innerer Ursache ist der Kausalzusammenhang zwischen
der versicherten Verrichtung und dem Unfall nicht gegeben, wenn die
kÃ¶rpereigene Ursache zwangsweise zu dem eingetretenen Unfallverlauf (nach Art
und Schwere des Unfalls) gefÃ¼hrt hat; in diesem Fall haben betriebliche
Einwirkungen den Unfall nicht wesentlich mitverursacht. Im Sinne einer
konkurrierenden KausalitÃ¤t ist der ursÃ¤chliche Zusammenhang dagegen
anzunehmen, wenn betriebsbedingte UmstÃ¤nde bzw. EinflÃ¼sse (z.B. besondere
Anstrengung durch ungewohnte Nachtarbeit o. Ã¤.) die innere Ursache wesentlich
beeinflusst haben. Ist dies nicht der Fall, ist der ursÃ¤chliche Zusammenhang
zwischen der versicherten TÃ¤tigkeit bzw. Verrichtung und dem Unfall trotzdem
gegeben, wenn der Verletzte der Gefahr, der er erlegen ist, infolge der durch seine
versicherte TÃ¤tigkeit bedingten Anwesenheit auf der UnfallstÃ¤tte ausgesetzt war
und ihm der Unfall ohne die versicherte TÃ¤tigkeit wahrscheinlich nicht in derselben
Art oder derselben Schwere zugestoÃ�en wÃ¤re (vgl. BSG, Urteil vom 15. 02.2005
â�� B 2 U 1/04 R -, Rn. 23, 24, zitiert nach juris).

Vorliegend gibt es keine Hinweise, dass durch betriebliche UmstÃ¤nde die Folgen
des Sturzes verschlimmert worden sein kÃ¶nnten, was zur Folge hÃ¤tte, dass schon
aus diesem Grund die UnfallkausalitÃ¤t anzunehmen wÃ¤re. Besondere
gefahrbringende UmstÃ¤nde des Unfallortes â�� hier die Werkhalle von M â��
lassen sich nicht feststellen und werden seitens des KlÃ¤gers auch nicht geltend
gemacht. Allein der Aufschlag mit dem Kopf auf den ebenen, harten Boden kann
noch nicht als besonderer gefahrbringender Umstand gewertet werden. Das BSG
hat die gewÃ¶hnliche HÃ¤rte des StraÃ�enpflasters bzw. des FuÃ�bodens auf der
BetriebsstÃ¤tte fÃ¼r sich allein nicht als eine Beschaffenheit der BetriebsstÃ¤tte
angesehen, die als wesentliche Bedingung gewertet werden kann, sofern nicht
besondere UmstÃ¤nde hinzutreten (vgl. BSG, Urteile vom 31.07.1985 â�� 2 RU
74/84 -, Rn.15, und vom 15.02.2005 â�� B 2 U 1/04 R -; jeweils in juris; in letzterem
Fall war aber die Treppe im DienstgebÃ¤ude, auf der sich der Sturz aufgrund des
Mitwirkens einer inneren Ursache ereignete, als besondere â�� gefÃ¤hrdende â��
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Beschaffenheit der BetriebsstÃ¤tte angesehen worden). Von einem wesentlichen
Mitwirken besonderer betrieblicher UmstÃ¤nde kann folglich hier nicht
ausgegangen werden, so dass hier kein Fall vorliegt, in welchem jedenfalls von
einem wesentlichen Einfluss betrieblicher UmstÃ¤nde ausgegangen werden
kÃ¶nnte, selbst wenn eine sog. innere Ursache unterstellt wÃ¼rde.

Es kommt folglich vorliegend darauf an, ob eine sog. innere Ursache fÃ¼r den Sturz
im Vollbeweis gesichert werden kann, wofÃ¼r die objektive Beweislast bei der
Beklagten liegt. Erst wenn dies zu bejahen ist, wÃ¼rde sich die Frage stellen, ob
diese innere Ursache durch die betriebliche TÃ¤tigkeit ausgelÃ¶st worden ist,
wofÃ¼r dann der KlÃ¤ger beweisbelastet wÃ¤re.

(2) Vorliegend ist keine innere Ursache fÃ¼r den Sturz im Sinne einer Synkope oder
einer vergleichbaren Erscheinung, die durch eine organische Ursache (etwa im
Sinne einer HerzfunktionsstÃ¶rung organischer Ursache, einer Herz-Kreislauf-
Fehlsteuerung oder einer KreislauffunktionsstÃ¶rung bei organischen
Erkrankungen) ausgelÃ¶st wurde, im Vollbeweis nachgewiesen.

FÃ¼r den Ausschluss der versicherten TÃ¤tigkeit als wesentliche Ursache fÃ¼r das
Unfallereignis reicht es nicht aus festzustellen, dass der Versicherte eine als
Konkurrenzursache grundsÃ¤tzlich in Frage kommende Grunderkrankung als innere
Ursache in sich trÃ¤gt und damit ein konkurrierender kÃ¶rpereigener Umstand
latent und abstrakt vorliegt. Feststehen muss vielmehr auch, dass diese innere
Ursache tatsÃ¤chlich kausal geworden ist, d. h. einen Ursachenbeitrag gesetzt und
das konkrete Unfallereignis (zumindest mit-) verursacht hat. Die bloÃ�e
MÃ¶glichkeit der Mitverursachung durch eine innere Ursache vermag die
festgestellte UrsÃ¤chlichkeit der versicherten TÃ¤tigkeit nicht zu verdrÃ¤ngen (vgl.
BSG, Urteil vom 17.02.2009 â�� B 2 U 18/07 R -, juris Rn. 14 f. im Fall eines
RettungssanitÃ¤ters, bei welchem es unklar war, ob dieser vor seinem Sturz einen
Anfall erlitten hat, so dass dieser Anfall als Sturzursache und damit als Ursache im
naturwissenschaftlich-philosophischen Sinne ausscheiden musste).

Der Umstand, dass der KlÃ¤ger an (medikamentÃ¶s eingestelltem) Bluthochdruck
und zum Unfallzeitpunkt an einem AV-Block 1. Grades litt, reicht nicht aus fÃ¼r die
Folgerung, dass diese Grunderkrankungen zu einem Ohnmachtsanfall und damit zu
dem Sturz gefÃ¼hrt haben. Im Fall des KlÃ¤gers waren lediglich leichte
Schwindelerscheinungen vorbekannt, die im Schwerbehindertenverfahren lediglich
mit einem GdB von 10 bewertet waren. Der AV-Block 3. Grades (auf den der
Beratungsarzt L maÃ�gebend seine EinschÃ¤tzung stÃ¼tzt, dass dieser die Ursache
der Ohnmacht sei) ist erst mehrere Monate nach dem Unfall diagnostiziert worden.
Es finden sich in den Ã¤rztlichen Unterlagen auch keine Hinweise darauf, dass zum
Unfallzeitpunkt eine Herzerkrankung des KlÃ¤gers bereits in dieser AusprÃ¤gung
vorgelegen hat.

FÃ¼r die Annahme einer inneren Ursache reicht es nicht schon aus, dass beim
KlÃ¤ger bereits vor dem Unfallereignis Herz-Kreislauf-Beschwerden bekannt waren.
Selbst wenn es sich dabei um solche Vorerkrankungen handeln wÃ¼rde, die schon
in der Vergangenheit hÃ¤ufiger zu Synkopen oder vergleichbaren
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Ausfallerscheinungen gefÃ¼hrt hÃ¤tten (was der KlÃ¤ger aber glaubhaft bestritten
hat), wÃ¤re dennoch im Vollbeweis nachzuweisen, dass die innere Erkrankung hier
auch symptomatisch geworden ist. Dieser Nachweis gelingt vorliegend nicht, da
zum einen nach der gutachterlichen EinschÃ¤tzung der L1 in ihrer ergÃ¤nzenden
Stellungnahme vom 28.02.2023 schon fraglich erscheint, ob Ã¼berhaupt das
Vorliegen einer Synkope als Ursache fÃ¼r den Sturz im Vollbeweis angenommen
werden kann. Zum anderen wÃ¤re auch bei Unterstellung einer Synkope (oder einer
vergleichbaren Erscheinung) diese jedenfalls nicht im Vollbeweis auf eine innere
Erkrankung des KlÃ¤gers und damit auf eine kÃ¶rpereigene Ursache
zurÃ¼ckzufÃ¼hren, da im zu entscheidenden Fall auch eine funktionelle
Verursachung durch die Ã¤uÃ�eren UmstÃ¤nde der betrieblichen TÃ¤tigkeit in
Betracht kommt. Selbst wenn man nicht von einer Synkope ausgehen wÃ¼rde,
wÃ¤ren die Ã¤uÃ�eren EinflÃ¼sse der Arbeit hier auch geeignet gewesen,
Schwindel oder ein BenommenheitsgefÃ¼hl auszulÃ¶sen. Hierzu hat der
Beratungsarzt L etwa ausgefÃ¼hrt, dass durch den Temperaturunterschied von 20
Â° bei empfindlichen Personen Kreislaufbeschwerden oder SchwindelgefÃ¼hle
entstehen kÃ¶nnen, auch wenn dies seiner Ansicht nach nicht fÃ¼r die ErklÃ¤rung
einer plÃ¶tzlichen Synkope ausreicht.

(aa) Der Vollbeweis einer Synkope ist bereits in Frage gestellt durch die
AusfÃ¼hrungen der SachverstÃ¤ndigen L1 in ihrer ergÃ¤nzenden Stellungnahme
vom 28.02.2023, wonach die Diagnose einer Synkope, welche in den medizinischen
Befunden immer als Ursache des Sturzes angegeben sei, zu keinem Zeitpunkt im
Vollbeweis gesichert worden sei. Ihrer letzten EinschÃ¤tzung zufolge ist aufgrund
der Befundlage eher davon auszugehen, dass der KlÃ¤ger bei der
RÃ¼ckwÃ¤rtsbewegung, als er unter dem Tisch hervorgekrochen sei und sich aus
der Vorbeuge und Hocke aufrichtete gestÃ¼rzt sei, weil er in der Eile das
Gleichgewicht verlor. Die Ohnmacht sei erst als Folge des SchÃ¤delbruchs mit
Subarachnoidalblutung und Epiduralblutung eingetreten. Die anamnestischen
Angaben des KlÃ¤gers, dass er infolge einer Ohnmacht gestÃ¼rzt sei hÃ¤lt sie fÃ¼r
nicht verwertbar, da der KlÃ¤ger aufgrund einer antegraden und retrograden
Amnesie infolge des SchÃ¤delbruchs mit Epidural- und Subachrachnoidalblutung
keine Erinnerung an das Unfallereignis habe.

Hierzu ist festzustellen, dass der KlÃ¤ger zwar selbst Ã¼berwiegend angegeben
hat, infolge einer Synkope gestÃ¼rzt zu sein, die er auf die Hitzeeinwirkung am
Arbeitsplatz zurÃ¼ckfÃ¼hrt, da er vorher gesund gewesen sei. Die Schilderungen
des KlÃ¤gers zum Unfallhergang sind aber nicht konsistent, weil einige seiner
Einlassungen auch einen anderen Geschehensablauf nahelegen kÃ¶nnten (zum
Beispiel ein HÃ¤ngenbleiben oder eine ErmÃ¼dung des FuÃ�es). GegenÃ¼ber L1
hat der KlÃ¤ger im Rahmen der Anamnese berichtet, keinerlei Beschwerden vor
dem Unfallereignis gehabt zu haben (was dazu gefÃ¼hrt hat, dass L1 wegen des
Fehlens vorangegangener Symptome keine der von ihr diskutierten Synkopenarten
im Vollbeweis als gesichert annehmen konnte, was dafÃ¼rspricht, dass
mÃ¶glicherweise gar keine Synkope eingetreten ist). In der
WiderspruchsbegrÃ¼ndung hatte der KlÃ¤ger aber ausgefÃ¼hrt, dass er sich
bereits vor dem Sturz unwohl gefÃ¼hrt habe, sich aber dann zusammengerissen
habe. Dabei war auch nicht feststellbar, ob diese Beschwerden durch die
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besonderen betrieblichen UmstÃ¤nde oder eine durch eine innere Erkrankung
auftraten. Somit bleiben der genaue Ablauf des Geschehens und insbesondere das
kÃ¶rperliche Befinden des KlÃ¤gers unmittelbar vor dem Sturz in wesentlichen
Punkten unklar. Weitere AufklÃ¤rungsmÃ¶glichkeiten sind nicht vorhanden, da
selbst eventuelle Augenzeugen keine Aussagen zu dem kÃ¶rperlichen Befinden des
KlÃ¤gers unmittelbar vor dem Unfall machen kÃ¶nnen, worauf es vorliegend aber
ankÃ¤me, weil bei Vorhandensein subjektiver Beschwerden unmittelbar vor dem
Unfallgeschehen (wenn also etwa ein vorausgehender Schwindel, ein
Schwarzwerden vor Augen, Herzklopfen oder Ã�belkeit tatsÃ¤chlich vorgelegen
hÃ¤tten) verschiedene Synkopenarten nicht mehr wegen deren Fehlen
ausgeschlossen werden kÃ¶nnten. Der KlÃ¤ger selbst hat in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung glaubhaft bestÃ¤tigt, sich an den Geschehensablauf nicht mehr
erinnern zu kÃ¶nnen, da die Erinnerung erst zurÃ¼ckgekehrt sei, als seine Frau ihn
in der tÃ¼rkischen Klinik besucht habe. Dies erachtet der Senat in
Ã�bereinstimmung mit L1 fÃ¼r plausibel angesichts der Schwere der erlittenen
Kopfverletzungen.

Denkbar ist demzufolge auch ein Sturz aus der Bewegung heraus beim Aufrichten
aus der Hocke, z.B. infolge HÃ¤ngenbleibens oder eines Gleichgewichtsverlustes
beim Aufstehen, auch hierfÃ¼r ergeben sich aus der Akte einige Anhaltspunkte aus
den anamnestischen Angaben des KlÃ¤gers gegenÃ¼ber Ã�rzten. Gesichert ist
aufgrund der Angaben des Augenzeugen Z lediglich der Umstand, dass der KlÃ¤ger
unmittelbar nach dem Aufrichten aus der Hocke unkontrolliert auf den Boden
gestÃ¼rzt ist.

Die Angabe des Augenzeugen kann hierbei nur Anhaltspunkte fÃ¼r das Ã¤uÃ�ere
beobachtbare Geschehen bieten, nicht aber fÃ¼r die VorgÃ¤nge im KÃ¶rperinnern
des KlÃ¤gers und dessen gesundheitliches Befinden unmittelbar vor seinem Sturz,
die aber aus den oben geschilderten GrÃ¼nden ebenfalls von Bedeutung sind. FÃ¼r
das Vorliegen einer Synkope kÃ¶nnte â�� worauf die Beklagte verweist â�� das
unkontrollierte Fallen auf den Boden sprechen, gegen eine Synkope vor dem
Sturzereignis sprechen die â�� teilweise gemachten â�� anderweitigen
Einlassungen des KlÃ¤gers, die Inkonsistenz seiner Angaben und der Umstand, dass
er sich an das Geschehen unmittelbar vor dem Unfall nicht mehr erinnern kann, so
dass seine Angaben bezÃ¼glich einer Ohnmacht auch davon herrÃ¼hren kÃ¶nnen,
dass er sich den Sturz im Nachhinein nur im Zusammenhang mit einem
SchwÃ¤cheanfall aufgrund der Hitze erklÃ¤ren kann, wie er dies auch im
Verwaltungsverfahren geÃ¤uÃ�ert hat.

Diese Ungewissheiten sprechen stark fÃ¼r die EinschÃ¤tzung der L1 in ihrer
ergÃ¤nzenden Stellungnahme wonach die Diagnose einer Synkope vor dem Sturz
nicht als im Vollbeweis gesichert angesehen werden kann. AuffÃ¤llig ist in diesem
Zusammenhang, dass auch die Beklagte noch im Widerspruchsbescheid von
â��Schwindelâ�� und nicht von einer Synkope gesprochen hat. Dass O und L1 in
ihren Gutachten (zunÃ¤chst) von einer Synkope ausgegangen sind, bedeutet nicht,
dass diese eine solche Diagnose selbst gestellt oder bestÃ¤tigt haben, vielmehr ist
davon auszugehen, dass diese Diagnose aus den Ã¤rztlichen Vorbefunden als
gesichert Ã¼bernommen wurde, wie L1 in ihrer ergÃ¤nzenden Stellungnahme auch
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einrÃ¤umt.

(bb) Selbst, wenn das Vorliegen der Symptomatik einer Synkope (oder einer
vergleichbaren Erscheinung) aufgrund der anamnestischen Angaben des KlÃ¤gers
und des vom Augenzeugen beschriebenen Unfallhergangs als im Vollbeweis als
gesichert angesehen wÃ¼rde, steht jedenfalls nicht auch im Vollbeweis und auch
nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit fest, dass die Symptomatik durch
organische Ursachen etwa durch eine HerzfunktionsstÃ¶rung organischer Ursache,
eine Herz-Kreislauf-Fehlsteuerung oder durch eine KreislauffunktionsstÃ¶rung bei
einer organischen Erkrankung ausgelÃ¶st worden ist.

Die AusfÃ¼hrungen in SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin 9. Auflage 2017 (S/M/V)
Seite 29 f legen zwar nahe, dass schon die Symptomatik einer Synkope, einer
Ohnmacht oder eines Schwindels eine krankhafte Erscheinung ist, die als innere
Ursache mit der versicherten TÃ¤tigkeit konkurriert und dass es dafÃ¼r ausreicht,
wenn eine solche Erscheinung im Vollbeweis festgestellt ist. Aus den
AusfÃ¼hrungen bei S/M/V Seite 222 ergibt sich aber gleichwohl, dass synkopale
AnfÃ¤lle einerseits durch HerzfunktionsstÃ¶rungen organischer Ursache, Herz-
Kreislauf-Fehlsteuerungen oder durch KreislauffunktionsstÃ¶rungen bei einer
organischen Erkrankung verursacht worden sein kÃ¶nnen, anderseits aber auch
durch KreislauffunktionsstÃ¶rungen funktioneller Ursache. Deshalb ist es nach
Auffassung des erkennenden Senats fÃ¼r die Annahme einer sogenannten
â��inneren Ursacheâ�� erforderlich, dass auch im Vollbeweis feststeht, dass die
Synkope, die nur ein Symptom darstellt, auf einer der genannten organisch
bedingten Fehlsteuerungen oder einer organischen Erkrankung beruht.

Zwar hat etwa das Hessische Landessozialgericht in seinem Urteil vom 20.07.2015
â�� L 9 U 5/15 â�� ohne dass dies dort entscheidungserheblich war â��
ausgefÃ¼hrt, dass auch ein sich auswirkendes Symptom (dort: Schwindel) einer im
Einzelnen nicht geklÃ¤rten Krankheit im medizinischen Sinne einen regelwidrigen
kÃ¶rpereigenen Vorgang darstellen kann, der als nichtversicherte Wirkursache bei
der Beurteilung der UnfallkausalitÃ¤t zu berÃ¼cksichtigen sei. Demnach stelle nach
dem BegriffsverstÃ¤ndnis der gesetzlichen Unfallversicherung in Bezug auf die
innere Ursache der Schwindel einen regelwidrigen kÃ¶rperlichen Zustand dar und
somit unabhÃ¤ngig von der Ursache hierfÃ¼r um einen kÃ¶rpereigenen
regelwidrigen Zustand, der als innere Ursache anzusehen ist und zÃ¤hle ebenso wie
eine Kreislaufdysregulation zu den typischen nichtversicherten inneren Ursachen,
wobei ohne Belang sei, dass der KlÃ¤ger davon keine derartigen Beschwerden
gehabt habe oder diesbezÃ¼glich in Behandlung gewesen sei: Insoweit kÃ¶nne
auch ein sich tatsÃ¤chlich auswirkendes Symptom einer im Einzelnen nicht
geklÃ¤rten Krankheit im medizinischen Sinne einen regelwidrigen kÃ¶rpereigenen
Zustand darstellen. (vgl. dort juris Rn. 42). Die Vorinstanz hatte hier vertreten, dass
um eine innere Ursache annehmen zu kÃ¶nnen, welche zudem als ursÃ¤chlich fÃ¼r
den Erfolg angesehen werden kÃ¶nne, eine Grunderkrankung beim KlÃ¤ger im
Vollbeweis gesichert sein mÃ¼sse, welche zu dem beschriebenen
SchwindelgefÃ¼hl oder einer Bewusstlosigkeit fÃ¼hren kÃ¶nne. Eine solche
Erkrankung wÃ¤re als innere Ursache und somit als Konkurrenzursache bei der
Frage der UnfallkausalitÃ¤t zu berÃ¼cksichtigen (vgl. Urteil des SG Marburg vom
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31.10.2014 â�� S 3 U 13/12 -, juris Rn. 44 ff.).

Der Auffassung, dass ein sich auswirkendes Symptom einer im Einzelnen nicht
geklÃ¤rten Krankheit ausreichend ist, um von einer im Vollbeweis gesicherten
inneren Ursache ausgehen zu kÃ¶nnen folgt der Senat jedenfalls dann nicht, wenn
â�� wie hier â�� nach AusschÃ¶pfung der zur VerfÃ¼gung stehenden
ErmittlungsmÃ¶glichkeiten allenfalls eine sogenannte â��unklare Synkopeâ��
vorliegt und erhebliche Ã¤uÃ�ere UmstÃ¤nde der betrieblichen TÃ¤tigkeit
nachgewiesen sind, die zu einer funktionell ausgelÃ¶sten Synkope gefÃ¼hrt haben
kÃ¶nnen.

So liegt etwa dem Urteil des BSG vom 31.07.1985 â�� 2 RU 74/84 -, juris, ein Fall
zugrunde, in welchem die VerunglÃ¼ckte aufgrund einer bei ihr bestehenden
Kreislaufhypotonie in Ohnmacht fiel und stÃ¼rzte. Auch in dem Sachverhalt, der
dem Urteil des BSG vom 27.11.1980 â�� 8a RU 12/79 zu Grunde liegt, ist der Unfall
der KlÃ¤gerin nach Ã¤rztlicher EinschÃ¤tzung auf einen auf geringen Blutdruck
zurÃ¼ckzufÃ¼hrenden Kreislaufkollaps zurÃ¼ckzufÃ¼hren gewesen. Diese
Entscheidungen bieten Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass es nicht ausreichend ist, wenn
die Symptomatik einer â��unklaren Synkopeâ�� im Vollbeweis feststeht, sondern
dass die organische Verursachung der Synkope ebenso im Vollbeweis feststehen
muss.

Vorliegend kann allenfalls eine â��unklare Synkopeâ�� in Betracht gezogen
werden, wie sie auch vom Beratungsarzt L in seiner Stellungnahme vom 22.07.2019
erwÃ¤hnt wird. Dieser sah dann zwar die Ã¼berwiegende Wahrscheinlichkeit der
Verursachung durch eine Herzerkrankung des KlÃ¤gers, was aber so nach
EinschÃ¤tzung der SachverstÃ¤ndigen O und L1 so nicht mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann.

In den Ã¤rztlichen Berichten aus der TÃ¼rkei ist lediglich dokumentiert, dass der
KlÃ¤ger bei der Arbeit ohnmÃ¤chtig geworden sei. Es spricht hier schon einiges
dafÃ¼r, dass es sich hierbei um eine Vermutung aufgrund der anamnestischen
Angaben des KlÃ¤gers handelt (der KlÃ¤ger hat auch im Verwaltungsverfahren
vorgetragen, dass es sich den Sturz nur aufgrund einer Ohnmacht infolge der Hitze
erklÃ¤ren kÃ¶nne), siehe oben.

Es liegen jedenfalls aber keine Befunde vor, die fÃ¼r einen Ohnmachtsanfall vor
dem Sturz aufgrund einer Vorerkrankung des KlÃ¤gers sprechen. Eine Synkope
aufgrund eines AV-Block 1. Grades ist gemÃ¤Ã� der Bescheinigung des
A1-Krankenhauses A1 ausgeschlossen, da es ungewÃ¶hnlich sei, dass Patienten mit
AV-Block 1. Grades in Ohnmacht fallen. Dass L einen derartigen Bezug herstellt,
erscheint nicht Ã¼berzeugend, da ein AV-Block 3. Grades zum Unfallzeitpunkt nicht
als gesichert angesehen werden kann, wie L1 in ihrer ergÃ¤nzenden Stellungnahme
vom 28.02.2023 Ã¼berzeugend ausfÃ¼hrt. Bereits in ihrem Gutachten vom
29.07.2022 war L1 davon ausgegangen war, dass als Ursache der etwaigen
Synkope eine HerzrhythmusstÃ¶rung bei vorbestehendem inkomplettem
trifaszikulÃ¤ren Block oder ein intermittierend aufgetretener AV-Block 3. Grades
durchaus sehr wahrscheinlich aber nicht beweisbar ist.
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Der Beratungsarzt L hat ausgefÃ¼hrt, dass besonders belastende thermische
Einflussfaktoren ursÃ¤chlich sein kÃ¶nnen fÃ¼r allgemeine Kreislaufbeschwerden
wie MÃ¼digkeit, Abgeschlagenheit und leichten Schwindel, allerdings keinen
ErklÃ¤rungszustand fÃ¼r einen plÃ¶tzlichen Ohnmachtszustand im Sinne einer
Synkope bilden. Der SachverstÃ¤ndige nach Â§ 109 SGG, O hat zwar eine
orthostatische Synkope fÃ¼r nicht wahrscheinlich gehalten, weil dieser
Mechanismus nur unmittelbar nach dem Aufstehen aus liegender Position auftreten
kÃ¶nne, nicht beim Wechsel von Hin- und Herlaufen und Stehen. In Bezug auf die
Temperaturschwankungen als Ursache der Synkope kÃ¶nne er nichts sagen, weil
Synkopen erfahrungsgemÃ¤Ã� bei groÃ�er Hitze und Exsikkose natÃ¼rlich
hÃ¤ufiger auftreten, aber dies hier nicht belegt werden kÃ¶nne. Seine
AusfÃ¼hrungen zur orthostatischen Synkope Ã¼berzeugen deshalb nicht, weil der
KlÃ¤ger hier erwiesenermaÃ�en unmittelbar vor dem Unfall aus hockender Position
aufgestanden ist. Explizit hierzu befragt hat L1 in ihrer ergÃ¤nzenden
Stellungnahme vom 28.02.2023 eine orthostatische Synkope zwar ebenfalls
ausgeschlossen, da der KlÃ¤ger ihr gegenÃ¼ber nicht von den vorausgehenden
einschlÃ¤gigen Symptomen berichtet hatte, eine gewisse orthostatische Belastung
hat sie aber durchaus gesehen. Letztlich konnte L1 keine der aufgezÃ¤hlten
Synkopenarten mit Wahrscheinlichkeit als gesichert ansehen und hat zuletzt sogar
den Eintritt einer Synkope unmittelbar vor dem Sturz in Frage gestellt (vgl. dazu
oben).

Der Senat folgt daher der EinschÃ¤tzung der SachverstÃ¤ndigen O und L1
dahingehend, dass die Ursache einer etwaigen Synkope offenbleiben muss. Auch
der Umstand, dass Schwindelerscheinungen bereits vorbekannt waren, vermag
keine andere EinschÃ¤tzung zu begrÃ¼nden. Dass die beim KlÃ¤ger vorbekannte
und etwa auch in der ZBFS-Akte dokumentierte Schwindelsymptomatik bereits in
der Vergangenheit Ã¶fter zu Sturzereignissen gefÃ¼hrt hat, ist vom KlÃ¤ger
glaubhaft verneint worden. Befunde, die dies nahelegen kÃ¶nnten, liegen nicht vor.
Zwar ergibt sich aus der ZBFS-Akte, dass der KlÃ¤ger an Schwindel gelitten hat, der
mit einem GdB von 10 bewertet war. Dieser Einzel-GdB bringt aber nach Teil B 5.3
der Versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tze zum Ausdruck, dass der Betroffene
beschwerdefrei, allenfalls mit einem GefÃ¼hl der Unsicherheit bei alltÃ¤glichen
Belastungen ist, eine leichte Unsicherheit mit geringen Schwindelerscheinungen bei
hÃ¶heren Belastungen aufweist und stÃ¤rkere Unsicherheit mit
Schwindelerscheinungen erst bei auÃ�ergewÃ¶hnlichen Belastungen. Dies legt
nahe, dass bei alltÃ¤glicher Belastung beim KlÃ¤ger keine Schwindelerscheinungen
aufgetreten sind und somit gerade nicht davon ausgegangen werden kann, dass bei
normaler alltÃ¤glicher Belastung entsprechende Erscheinungen aufgetreten
wÃ¤ren. HÃ¶here und auÃ�ergewÃ¶hnliche Belastungen, die zur AuslÃ¶sung von
Schwindelerscheinungen beim KlÃ¤ger gefÃ¼hrt haben kÃ¶nnten, waren durch die
betriebliche TÃ¤tigkeit am Unfalltag zur Ã�berzeugung des Senats gegeben. Dies
waren aber keine Belastungen, denen der KlÃ¤ger ohne die betriebliche TÃ¤tigkeit
auch in seiner alltÃ¤glichen LebensfÃ¼hrung ausgesetzt gewesen wÃ¤re, so dass
jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass zumindest ein Schwindelereignis
oder ein BenommenheitsgefÃ¼hl des KlÃ¤gers gerade durch die besonderen
betrieblichen UmstÃ¤nde ausgelÃ¶st worden sein kann, auch wenn eine
Hitzesynkope oder eine orthostatische Synkope von den SachverstÃ¤ndigen nicht
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im Vollbeweis gesichert werden konnte, was aber auch dem Umstand geschuldet
ist, dass sich der KlÃ¤ger an sein Befinden unmittelbar vor dem Sturz nicht mehr
erinnern kann (siehe oben).

Im Ergebnis konnte im Rahmen der Beweisaufnahme die Ursache der etwaigen
Synkope also nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gesichert
werden, worÃ¼ber sich die Beteiligten zuletzt auch einig waren.

Eine somit allenfalls zu sichernde â��unklareâ�� Synkope (vielleicht sogar auch nur
ein Schwindel oder ein SchwÃ¤cheanfall) ist aber nicht gleichzusetzen mit einer
Synkope, die durch HerzfunktionsstÃ¶rungen organischer Ursache, einer Herz-
Kreislauf-Fehlsteuerung oder einer KreislauffunktionsstÃ¶rung bei organischen
Erkrankungen verursacht wurde.

Dass hier auch erhebliche betriebliche UmstÃ¤nde im Raum stehen, die zu einer
Synkope mit funktionellem Hintergrund, eventuell aber auch nur zu Schwindel oder
einem BenommenheitsgefÃ¼hl gefÃ¼hrt haben kÃ¶nnen, welche dann wiederum
im Zusammenwirken mit den Eigenarten der konkreten TÃ¤tigkeit (hier Aufrichten
aus der Hocke im Kontext einer insgesamt anstrengenden Arbeitssituation) zu
einem Sturz gefÃ¼hrt haben kÃ¶nnen, sieht der Senat als erwiesen an, vgl. oben.

Selbst wenn man die unspezifische Symptomatik einer Ohnmacht oder eines
Schwindels mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als gesichert ansehen
wÃ¼rde, wÃ¼rde dies hier nicht ausreichen, da auch betriebliche UmstÃ¤nde
vorliegen, die zu einer Synkope aufgrund einer KreislauffunktionsstÃ¶rung mit
funktioneller Ursache gefÃ¼hrt haben kÃ¶nnen. Es muss somit auch im Vollbeweis
nachgewiesen sein, dass die Synkope durch eine der genannten organischen
StÃ¶rungen ausgelÃ¶st wurde. Dies ist vorliegend nicht bewiesen.

Da somit keine andere AnknÃ¼pfungstatsache als die betriebliche TÃ¤tigkeit im
Vollbeweis festgestellt werden kann, bleibt es bei der Vermutung, dass die
betriebliche TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers ursÃ¤chlich fÃ¼r den Unfall war.

Die Frage, ob eine aufgrund der genannten organischen StÃ¶rungen verursachte
Synkope durch die Ã¤uÃ�eren UmstÃ¤nde der Arbeit ausgelÃ¶st oder beeinflusst
wurde â�� wofÃ¼r dann der KlÃ¤ger beweisbelastet wÃ¤re â�� stellt sich
vorliegend nicht, da hier schon keine entsprechende durch organische StÃ¶rungen
verursachte Synkope mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt
werden kann.

III. Der Berufung war vor diesem Hintergrund stattzugeben.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

V. Die Revision war zuzulassen, da es als klÃ¤rungsbedÃ¼rftig erscheint, ob es im
Falle einer Synkope, eines Ohnmachtsanfalls, eines Schwindelanfalls oder einer
vergleichbaren Erscheinung bereits ausreicht, dass mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit dieses Symptom als regelwidriger KÃ¶rperzustand zu Tage
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getreten ist oder ob daneben auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
feststehen muss, dass diese Symptomatik durch organische nicht arbeitsbedingte
Ursachen (etwa im Sinne einer HerzfunktionsstÃ¶rung organischer Ursache, einer
Herz-Kreislauf-Fehlsteuerung oder einer KreislauffunktionsstÃ¶rung bei organischen
Erkrankungen) ausgelÃ¶st wurde, um von einer sogenannten â��inneren
Ursacheâ�� ausgehen zu kÃ¶nnen. Die Frage hat grundsÃ¤tzliche Bedeutung, da
die genannten Symptome hÃ¤ufige Ursachen von UnfÃ¤llen am Arbeitsplatz sind
und hierzu unterschiedliche Auffassungen existieren.
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